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I. ABSTRACT 
Der Entwurf des Data Governance Act (DGA) ist Teil der EU-Datenstrategie und hat 

den Gesetzgebungsprozess bereits in weiten Teilen durchlaufen. Der Act sieht Neure-

gelungen unter anderem zu Datenintermediären vor. Der Vortrag stellt die neuen Vor-

gaben vor, ordnet diese ein und zeigt bestehende Diskussionspunkte auf. Die vor-

nehmlich juristischen Erwägungen werden dabei auch und gerade mit ökonomischen 

Seitenblicken angereichert. 

II. EINLEITUNG1 
Die Europäische Union (EU) hat 2020 ihre umfassende Datenstrategie vorgelegt. Die 

EU setzt dabei unter anderem auf eine (weitere) Regulierung des Umgangs mit und der 

Nutzung von Daten. Konkreter Ausfluss der Bestrebungen ist die Vorlage verschiede-

ner Gesetzgebungsvorschläge. Der Vorschlag des Data Governance Act (DGA) (hierzu 

allgemein und ausführlich Spindler 2021; Richter 2021; Beise 2021; Falkhofen 2021; 

Roßnagel 2021; Hartl und Ludin 2021) umfasst Regelungen zu Daten öffentlicher Stel-

len, zu Datenintermediären und zum Datenaltruismus. Der Vortrag ordnet den Data 

Governance Act ein und diskutiert im Schwerpunkt (und kritisiert auch) die Regelungen 

zu Datenintermediären (teils auch Datenmittler genannt). Entsprechenden Dateninter-

mediären erkennt die EU eine zentrale Rolle bei der Anreizsetzung zum Datenteilen – 

und damit insgesamt für die europäischen Datenökosysteme – zu. Im Zuge des Vor-

trags werden die juristischen Erwägungen auch und gerade mit ökonomischen Seiten-

blicken angereichert. Abschließend werden die vorgeschlagenen Neuregelungen mit 

Blick auf die ökonomischen, aber auch globalen Entwicklungen im Datenrecht einge-

ordnet. 

III. PROBLEMAUFRISS  
Daten, seien es personenbezogene oder nicht-personenbezogene Daten, werden heut-

zutage „an jeder Ecke“ produziert. Sie liegen förmlich auf der Straße, auf den Servern, 

in den Clouds dieser Welt – in selbstverständlich höchst unterschiedlichen Settings, 

mal auf privaten Endgeräten, mal bei Unternehmen, mal bei staatlichen Institutionen. 

Daten speisen und befinden sich in unterschiedlichste(n) „Ökosysteme(n)“: Forschung, 

Wirtschaft und Industrie einerseits, aber auch Sicherheitsapparate und Militär anderer-

seits. Dass Daten heutzutage (und künftig) ein enormes gesellschaftliches, insbeson-

dere wirtschaftliches Potenzial aufweisen, darf als etabliertes Wissen der modernen In-

formationsgesellschaften mit ihren Datenwirtschaften gelten – wenngleich die jeweilige 

„Datenqualität“ stets nur kontextual und für den konkreten Einsatzzweck bestimmt wer-

den kann (Hennemann 2020a). Daten werden teils gar als neues „Öl des 21. Jahrhun-

derts“ bezeichnet. Das Bild ist freilich schief, denn Daten sind kein traditionelles Wirt-

schaftsgut. Daten sind nicht abnutzbar und nicht zwingend exklusiv. Vor allem sind Da-

ten non-rival. Daten können von vielen gleichzeitig genutzt werden. Konsequenterweise 

steht – mit Blick auf das Daten innewohnende Innovationspotenzial – das freiwillige, 

aber auch das verpflichtende Datenteilen, das „data sharing“, im Fokus. 

___________________________________________________________________________________________ 

1 Durchgesehene und vereinzelt um Literaturangaben ergänzte Schriftfassung meines Vortrags am 20. Januar 2022 in 

der (virtuellen) Vortragsreihe „Zu treuen Händen?“ der Verbraucherzentrale NRW e. V. Die Vortragsform wurde beibe-

halten. 
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Nicht glücklich kann vor diesem Hintergrund stimmen, dass die EU lediglich ein gerin-

ges Level des Datenteilens festgestellt hat. Als Ursachen für diese Situation werden 

seitens der EU drei Gründe benannt: Erstens ein geringes Vertrauen in das Datentei-

len, zweitens Unsicherheit in Bezug auf Daten öffentlicher Stellen beziehungsweise Da-

tensammlungen für Gemeinwohlzwecke sowie drittens technische Hindernisse zur Da-

tennutzung und -wiedernutzung.2 Als Konsequenz werden verschiedene Nachteile be-

nannt: So wird zunächst konzediert, dass ein geringes Niveau des Datenteilens poten-

ziell bereits derzeit marktbeherrschenden Unternehmen dient und ihre Marktmacht kon-

solidiert; zweitens werde der ökonomische und gesellschaftliche Wert von Daten nicht 

hinreichend gehoben; drittens bestünde ein Mangel an grenzüberschreitenden daten-

getriebenen Angeboten und datengetriebener Innovation sowie viertens sei dadurch die 

Abhängigkeit von Datenanbietern aus Drittländern erhöht.3 Mit Blick auf die prognosti-

zierten Vorteile eines höheren Niveaus des Datenteilens kann diese aktuelle Lage nicht 

zufriedenstellen. 

IV. RECHTSPOLITISCHE EINBETTUNG 
Reaktion und Antwort seitens der Europäischen Union ist nun der Entwurf des Data 

Government Act4. Der Vorschlag des Data Governance Act ist Ausfluss der Datenstra-

tegie der Europäischen Kommission5, in deren Kontext in legislatorischer Hinsicht unter 

anderem auch Vorschläge für einen Digital Markets Act6 und einen Digital Service Act7 

gemacht worden sind. Ein Vorschlag für einen Data Act soll demnächst folgen8. Die 

vorgenannten Vorschläge sollten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Daten 

auch bisher bereits im nennenswerten Umfang reguliert sind. Allseits bekannt dürfte die 

datenschutzrechtliche Regulierung durch die Datenschutz-Grundverordnung9 sein. Ein-

zelaspekte sind zudem geregelt in der Datenverkehrsverordnung10 sowie in Bezug auf 

___________________________________________________________________________________________ 

2 Europäische Kommission, Impact Assessment Report on the Proposal for a Data Governance Act, SWD(2020) 295 

final, 8. 

3 Europäische Kommission, Impact Assessment Report on the Proposal for a Data Governance Act, SWD(2020) 295 

final, 8. 

4 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über europäi-

sche Daten-Governance (Daten-Governance-Gesetz), COM(2020) 767 final. 

5 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-

schafts – und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Eine europäische Datenstrategie, COM(2020) 66 

final. 

6 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über bestreit-

bare und faire Märkte im digitalen Sektor (Gesetz über digitale Märkte), COM(2020) 842 final. 

7 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen 

Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG, 

COM(2020) 825 final. 

8 Europäische Kommission 2021, Datengesetz und geänderte Vorschriften über den rechtlichen Schutz von Datenban-

ken. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-&-amended-rules-on-the-

legal-protection-of-databases_de. 

9 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. L 119 vom 04.05.2016, 1 ff. 

10 Verordnung (EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 über einen Rah-

men für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der Europäischen Union, ABl. L 303 vom 28.11.2018, 

59 ff. 
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behördliche Daten in der sogenannten PSI-Richtlinie, die in jüngerer Zeit novelliert wor-

den ist.11 

V. STAND DES 

GESETZGEBUNGSVERFAHRENS 
Der erste Entwurf des Data Governance Act wurde im November 2020 seitens der 

Kommission vorgelegt. In 2021 wurde zunächst der Konsultationsprozess durchgeführt, 

unter anderem erfolgte auch die Beratung in den Parlamentsausschüssen. Im Dezem-

ber 2021 kam es dann bereits, für unionale Verhältnisse sehr zügig, zum Abschluss der 

Trilog-Verhandlungen.12 Die Debatte im europäischen Parlament ist für März 2022 vor-

gesehen. Der Akt wird dann unter Umständen bereits ab 2023 gelten. 

VI. ZIELSETZUNG 
Der Data Governance Act verfolgt ausweislich der Erwägungsgründe die folgenden 

Ziele: das Befördern beziehungsweise Erreichen eines level playing field für die Daten-

wirtschaft (Erwägungsgrund 2), eine Verbesserung des Vertrauens in Datenintermedi-

äre und das Datenteilen (Erwägungsgrund 4), ein Katalysieren des Datenteilens und 

des Datenaustauschs sowie der gemeinsamen Datennutzung (Erwägungsgrund 22), 

Wegbereiter zu sein für neue datengetriebene Dienste sowie die bessere Verfügbarkeit 

von Daten und die Wertschöpfung mit Daten im digitalen Binnenmarkt (Erwägungs-

grund 22). Die Vorgaben sind damit Teil des Vorhabens, die Datenwirtschaft rechtlich 

neu zu vermessen, insbesondere Datenräume neu zu justieren. Dabei sollen insbeson-

dere technische Standards, vertrauensbildende Maßnahmen, institutionelle Rahmenbe-

dingungen sowie materielle Vorgaben und Anreize miteinander kombiniert werden.13 

VII. ÜBERBLICK ÜBER DEN DATA 

GOVERNANCE ACT 
Der Akt enthält zwar unterschiedliche, heterogene Regelungskomplexe: Regelungen 

zur Wiederverwendung von Daten in öffentlicher Hand, Vorgaben für Datenintermedi-

äre und Bestimmungen zum Datenaltruismus. Gemeinsames Ziel der unterschiedlichen 

Regelungskomplexe ist aber, dass existierende Datenbestände besser genutzt werden. 

Ich möchte mich im Folgenden allerdings auf die für die Datenwirtschaft besonders re-

levanten Vorgaben und Regelungen für Datenintermediäre konzentrieren. Derzeit gibt 

es am Markt nur eine überschaubare Anzahl an entsprechenden Angeboten. Dabei las-

sen sich grundsätzlich Datenmarktplätze, wie etwa DAWEX Global Data Marketplace 

___________________________________________________________________________________________ 

11 Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über offene Daten und die 

Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. L 172 vom 26.06.2019, 56 ff. 

12 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European data governance (Data Gov-

ernance Act) - Analysis of the final compromise text in view to agreement, 2020/0340(COD), https://data.consilium.eu-

ropa.eu/doc/document/ST-14606-2021-INIT/en/pdf. Ein Vergleich der unterschiedlichen (Vorschlags-)Stufen ist abruf-

bar unter https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2021/12-

06/DGA_ProvisionalAgreedText_EN.pdf. Die folgenden Normzitate beziehen sich auf die Fassung nach Abschluss der 

Trilog-Verhandlungen. 

13 Europäische Kommission, Impact Assessment Report on the Proposal for a Data Governance Act, SWD(2020) 295 

final, 53. 
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(Dawex Systems o. D.), Snowflake Data Marketplace (Snowflake Inc. o. D.) und HERE 

Marketplace (HERE o. D.), Datenpools, wie etwa BruCloud (BRUcloud o. D.), Airbus 

Skywise (Airbus o. D.) und Catena-X (Catena-X Automotive Network e.V. o. D.), sowie 

PIMS und Data Warehouses, wie etwa digi.me (digi.me o. D.), cozy.io (Cozy.io o. D.) 

und MyData (myDATA GmbH o. D.), unterscheiden. Datenmarktplätze und Datenpools 

sollen im Folgenden im Fokus stehen. Datenmarktplätze zeichnen sich insbesondere 

dadurch aus, dass ein Vermittler die Beziehungen zwischen Datenerzeuger und Daten-

interessenten vermittelt („Matching“). Datenpools sind wiederum davon geprägt, dass 

hier Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt werden, um sodann wie-

derum von unterschiedlichen Personen, gegebenenfalls auch gleichzeitig, genutzt zu 

werden.  

Betreffend Datenintermediäre sieht der Data Governance Act zunächst ein konstitutives 

Anmeldeverfahren vor, zudem Bedingungen beziehungsweise Verhaltenspflichten für 

die Diensterbringung sowie eine behördliche Aufsichtsstruktur zur Überwachung der 

Einhaltung der durch den Data Governance Act vorgesehenen Pflichten. Besonders 

wichtig erscheint mir zu betonen, was gerade nicht im Data Governance Act geregelt 

wird. So findet sich im Data Governance Act keine „revolutionäre“ Standortbestimmung 

im Verhältnis zum Datenschutzrecht und zum Wettbewerbsrecht. Wie auch im Kontext 

anderer Vorschläge der EU (Veil 2021a und 2021b), bleibt das Datenschutzrecht unbe-

rührt (Art. 2a DGA-E); ebenso das Wettbewerbsrecht (Art. 2b DGA-E). Es sind insoweit 

keine Privilegierungen zugunsten von Datenintermediären vorgesehen. Der Data 

Governance Act enthält darüber hinaus keine Regelung spezieller Datenzugangs-

rechte, die Regelung entsprechender Ansprüche ist dem noch vorzulegenden Data Act 

vorbehalten. Ebenso bleiben bereichsspezifische Zugangsrechte unberührt. 

VIII. BEGRIFF DES DATENINTERMEDIÄRS 
Wer ist nun ein Datenintermediär? – Dies ist Gegenstand mannigfaltiger Diskussionen, 

seit die Kommission den ersten Entwurf im November 2020 vorgelegt hatte. In der aus-

gehandelten Trilogfassung findet sich nun eine Legaldefinition in Art. 2 Abs. 2c S. 1 

DGA-E: „‘data intermediation service’ means a service which aims to establish com-

mercial relationships for the purpose of data sharing between an undetermined number 

of data subjects and data holders, on the one hand, and data users on the other hand, 

through technical, legal, or other means, including for the exercise of data subjects‘ 

rights in relation to personal data“. Von zentraler Bedeutung ist daher die Herstellung 

einer geschäftlichen Beziehung zum Datenaustausch einerseits, und dies zwischen ei-

ner unbestimmten Zahl von Datennutzern und Dateninhabern andererseits. Art. 9 

Abs. 1a DGA-E präzisiert den Begriff des Datenintermediärs weitergehend. Umfasst 

sein sollen auch technische Dienstleister, die zur Herstellung von geschäftlichen Daten-

austauschbeziehungen beitragen. 

Von besonderem Interesse ist allerdings die Negativdefinition in Art. 2 Abs. 2c S. 2 (a) 

– (d) DGA-E. Der Data Governance Act nimmt hierdurch eine Klarstellung vor, die im 

ursprünglichen Entwurf nicht enthalten war – und deswegen umfassende Befürchtun-

gen einer Vielzahl von Unternehmen und Verbänden ausgelöst hat, im Ergebnis in den 

Anwendungsbereich des Data Governance Act zu fallen. So sind nun explizit soge-

nannte Data Broker nicht umfasst: „services that obtain data from data holders, aggre-

gate, enrich or transform the data for the purpose of adding substantial value to it and 

license the use of the resulting data to data users, without establishing a commercial 

relationship between data holders and data users“ (Art. 2 Abs. 2c S. 2 (a) DGA-E), also 
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Unternehmen, die Datenbestände anreichern beziehungsweise veredeln, ohne dabei 

eine unmittelbare vertragliche Beziehung zwischen Dritten herbeizuführen. Ebenso 

nicht umfasst sind Dienste, die im Schwerpunkt urheberrechtlich geschützte Inhalte 

vermitteln (Art. 2 Abs. 2c S. 2 (b) DGA-E), und geschlossene Datenpools (Art. 2 

Abs. 2c S. 2 (c) DGA-E), aber auch eine staatliche Intermediärstätigkeit (Art. 2 Abs. 2c 

S. 2 (d) DGA-E). Erwägungsgrund 22a des aktuellen Entwurfs stellt ferner klar, dass 

etwa Cloud-Dienste, Softwarehersteller, Browser und E-Mail-Dienste nicht vom Data 

Governance Act umfasst sind. 

IX. RÄUMLICHER ANWENDUNGSBEREICH 
Der Data Governance Act sieht in Abweichung zur Datenschutz-Grundverordnung 

keine separate Regelung des räumlichen Anwendungsbereichs vor. Lediglich Art. 10 

Abs. 3 DGA-E regelt ein wenig versteckt die Frage, auf welche Datenintermediäre die 

Vorgaben des Data Governance Acts Anwendung finden. Der Data Governance Act 

etabliert in der Sache, vergleichbar zur Datenschutz-Grundverordnung, ein Marktort-

prinzip, wonach solche Datenintermediäre in den Anwendungsbereich fallen, die zwar 

außerhalb der europäischen Union ihren Sitz haben, aber ihre Intermediärsdienste in-

nerhalb der europäischen Union anbieten. 

X. VERHALTENSPFLICHTENKANON 
Nach der immer enger werdenden Definition von umfassten Intermediärsdiensten 

könnte man nun unbefangen meinen, dass für diese Dienste der Data Governance Act 

nun bestimmte Vorteile (oder auch Anreize) bereithält. Zwar ist die Tätigkeit als Daten-

intermediär lediglich anzeigepflichtig, nicht genehmigungspflichtig. Das mag man noch 

als Vorteil begreifen. Nüchtern betrachtet überwiegen im Übrigen allerdings die Nach-

teile. Denn Art. 11 des Entwurfs enthält einen ausführlichen Katalog von engmaschigen 

Verhaltenspflichten, deren Einhaltung zudem durch die Aufsichtsbehörden der Mitglied-

staaten überwacht werden. Auf einzelne Pflichten möchte ich nachfolgend exempla-

risch eingehen. So sieht etwa Art. 11 Abs. 1 DGA-E vor, dass die gemittelten Daten – 

entscheidend für die wirtschaftliche Anreizstruktur – nicht für andere Zwecke genutzt 

werden dürfen und die Tätigkeit als Datenintermediär in einer separaten, selbstständi-

gen Rechtsperson zu erfolgen hat. Art. 11 Abs. 2 DGA-E sieht vor, dass im Zuge der 

Diensterbringung gesammelte Daten nur für die Erbringung beziehungsweise Fortent-

wicklung dieses Dienstes genutzt werden dürfen. Nach Art. 11 Abs. 4b DGA-E muss 

der Datenintermediär insbesondere sicherstellen, dass der Zugang zu seinem Angebot 

auf der Grundlage fairer, transparenter, nicht-diskriminierender Bedingungen erfolgt – 

und das gegenüber beiden Marktseiten, für Datensubjekte oder Datenerzeuger einer-

seits genauso wie für die Dateninteressenten oder Datennutzer andererseits. Schließ-

lich ist gemäß Art. 11 Abs. 7 DGA-E der Anbieter eines Datenintermediationsdiensts 

auch dazu verpflichtet, technische, rechtliche und organisatorische Maßnahmen vorzu-

halten, die einen unrechtmäßigen Transfer oder Zugang zu nicht-personenbezogenen 

Daten verhindern. Eine Regelung zu personenbezogenen Daten musste hier nicht er-

folgen, entsprechende Verpflichtungen sind bereits in der Datenschutz-Grundverord-

nung vorgesehen. Schließlich sehen Art. 12 und 13 DGA-E die bereits erwähnte be-

hördliche Aufsicht vor. 
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XI. BEWERTUNG 
Vor dem Hintergrund dieser engen Vorgaben sei die Frage erlaubt, wer eigentlich Da-

tenintermediär sein möchte. Ökonomisch betrachtet können Datenintermediäre idealty-

pisch dazu dienen, zentrale Hemmnisse des Datenaustausches zu überwinden. So ent-

lasten Datenintermediäre den Datenerzeuger unter Umständen von den Kosten für die 

Bewertung des eigenen Datensatzes oder von den Suchkosten für einen potenziellen 

Vertragspartner. Datenintermediäre entlasten gegebenenfalls beide Parteien, Datener-

zeuger wie Dateninteressent, von den Kosten der Vertragsausgestaltung – und unter 

Umständen den Datenerzeuger vom Risiko der Vertragsausübungskontrolle, sprich der 

Kontrolle darüber, ob und inwieweit der Vertragspartner die Daten vertragskonform 

nutzt beziehungsweise vertragskonform auf diese zugreift.  

Trotz dieser Vorteile erscheinen die damit verbundenen Anreize in der Praxis noch 

nicht recht zu „ziehen“. Sonst hätten sich auf der Grundlage des freien Spiels der 

Marktkräfte entsprechende Angebote durchaus entwickelt beziehungsweise entwickeln 

können. Gründe hierfür könnten einerseits darin liegen, dass es für größere Unterneh-

men, gerade für Unternehmen mit großen Datenbeständen, wenig attraktiv erscheint, 

ihre Datensätze, und damit natürlich auch Geschäftschancen, mit anderen zu teilen. 

Anderseits scheint der „Markt für Daten“ für viele kleinere und mittlere Unternehmen 

noch nicht so recht auf den Radar gerückt zu sein. Vor allem, und das ist zentral zu be-

tonen, bestehen erhebliche rechtliche Unsicherheiten, die als Hemmschuh wirken. Vor-

nehmlich das Datenschutzrecht wird teilweise als eine zentrale Hemmschwelle für ei-

nen funktionierenden Datenhandel beziehungsweise eine effektive Datenintermediation 

eingestuft (Veil 2021a und 2021b). Steht man dem „Handel“ oder auch der Distribution 

von personenbezogenen Daten grundsätzlich kritisch gegenüber, mag man die Be-

schränkung durch das Datenschutzrecht als sachgerecht einstufen. Es sollte dann al-

lerdings klar sein, dass Geschäftsmodelle von Datenintermediären mit personenbezo-

genen Daten schnell an Grenzen gelangen. Möglich sind entsprechende Geschäftsmo-

delle freilich nur, falls man akzeptiert, dass man sich bei einer datenschutzrechtlichen 

Einwilligung vertreten lassen kann – die grundlegenden Fragen der hinreichenden In-

formiertheit und der Zweckbindung bleiben virulent (Kühling 2021). Zusätzlich hat man 

sich vor Augen zu führen, dass das Datenschutzrecht aufgrund seines sehr weiten 

sachlichen Anwendungsbereichs heute fast jedes Datum erfassen kann – und gerade 

die Grenzen des Datenschutzrechts „blurry“ sind. Eine rechtskonforme Anonymisierung 

ist sehr schwierig (bis zu unmöglich). Damit werden auch gerade Geschäftsmodelle er-

schwert, in denen eine Gefahr für das konkrete Individuum gerade nicht vorhanden o-

der zumindest sehr gering ist. Ein nach wie vor ungelöstes Problem des Datenschutz-

rechts.  

Zu Recht sind nach alldem (freiwillige) Zertifizierungslösungen als vorzugswürdig vor 

dem aktuellen (auf Verpflichtung setzenden) Regulierungsansatz des Data Governance 

Act eingestuft worden (Specht-Riemenschneider u. a. 2021; Kerber 2021). Paradoxer-

weise erweist sich – wie auch beim Datenschutzrecht – ein schutzintensiver Ansatz als 

nur vordergründig vorteilhaft für Individuen, aus wettbewerblicher Perspektive ist näm-

lich zu konstatieren, dass die mangelnde Anreizstruktur (und die bestehenden Rechts-

unsicherheiten) potenziell gerade denjenigen Unternehmen dienen kann, die bereits 

über Datenbestände verfügen oder die Einwilligungen zur Nutzung seitens der Nut-

zer:innen im großen Stil einholen können – was typischerweise gerade die existieren-

den großen Unternehmen (besser) bewerkstelligen können (Gal und Aviv 2020).  
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Die Europäische Union sieht das Datenschutzrecht freilich als sakrosankt an. Mit Blick 

auf die ökonomischen Anreize des Data Governance Act argumentiert die Europäische 

Union im Übrigen (beziehungsweise deswegen) mit einer anderen Schwerpunktset-

zung. Die Tatsache, dass es bislang so wenig Angebote gäbe, hänge damit zusam-

men, dass Datenerzeuger wenig Vertrauen in das Datenteilen hätten und Grund für 

dieses mangelnde Vertrauen sei gerade, dass es mangels klarer rechtlicher Vorgaben 

(en gros) keine „vertrauenswürdigen“ Datenintermediäre gebe. Genau diesem Zustand 

helfe man nun mit dem Data Governance Act ab, sodass Datenintermediäre sodann 

auf dem Markt erfolgreich sein würden. Zumindest aus ökonomischer Perspektive wird 

allerdings bezweifelt, ob sich dieser Effekt tatsächlich einstellen wird – und nicht eher 

die Pflichten als „erdrosselnd“ wahrgenommen werden. Diese geringe Anreizstruktur ist 

kein Grund zur Besorgnis, wenn und soweit man allein nicht-kommerziell agierende 

Datenintermediäre befördern möchte. Vom Datenschutzrecht werden freilich auch 

diese nicht entbunden, allerdings von der Vielzahl von Pflichten des Data Governance 

Act. Art. 14 sieht eine Ausnahme vor, soweit es sich bei dem Datenintermediär um da-

tenaltruistische Organisationen und um andere Non-profit-Akteure handelt, sprich, de-

ren Tätigkeiten darin bestehen, Daten für Gemeinwohlzwecke zu sammeln. Vorbehalt-

lich etwaiger Zugangsrechte zugunsten dieser Organisationen sind diese freilich 

ebenso wie kommerzielle Datenintermediäre auf eine freiwillige Preisgabe von perso-

nenbezogenen Daten durch Individuen angewiesen. 

XII. AUSBLICK 
Zusammenfassend muss damit konstatiert werden, dass derzeit noch nicht absehbar 

ist, ob der Data Governance Act tatsächlich ein Schub für die europäische Datenökono-

mie bedeuten wird – oder ob der Act die bestehenden Ungleichgewichte zugunsten ein-

zelner Unternehmen gar noch verstärkt. Dieses könnte insbesondere dadurch der Fall 

sein, dass sich solche datengetriebenen Unternehmen auf die ökonomisch attraktive 

Kerntätigkeit der Datenanalyse und Datenveredelung konzentrieren, die explizit vom 

Anwendungsbereich des Data Governance Act ausgenommen worden ist. Zudem müs-

sen die vom Act umfassten Akteure eine erhebliche Komplexitätssteigerung bewälti-

gen, insbesondere durch den umfassenden Verhaltenspflichtenkanon. Gleichzeitig sind 

Anreize, vor allem auch rechtliche Anreize, etwa eine datenschutzrechtliche Privilegie-

rung, nicht vorgesehen. Zudem bleiben ökonomische Zweifel, ob die entsprechenden 

Geschäftsmodelle selbstständig tragbar sind. Es bleibt die Frage, warum sich solche 

Dienste zugunsten von Daten nicht schon längst etabliert haben, wenn sie denn tat-

sächlich so attraktiv sind.  

Insgesamt muss allerdings auch der Europäischen Union zugutegehalten werden, dass 

in Anbetracht des dynamischen Umfelds der Datenökonomie eine Regulierung „ins Of-

fene hinein“ unumgänglich ist. Sämtliche Fragen, auch ökonomischer Art, vor einer Re-

gulierung zu klären, bedeutet möglicherweise auch, zu viel Zeit ins Land gehen zu las-

sen, in der sich Strukturen verfestigen oder faktische Verhältnisse geschaffen werden. 

Die Erfahrungen mit der Internetökonomie seit den 1990er-Jahren sind hier beispiel-

haft. Umgekehrt birgt eine zu frühe Regulierung das Risiko von Innovationseinbußen. 

So oder so steht die Union demnach vor einem Dilemma.  

Auf einer Metaebene ist zudem zu würdigen, dass die Europäische Union sich mit dem 

Data Governance Act wiederum als legislatorischer „first mover“ positioniert, denn der 

Act setzt (teils erste) weltweit sichtbare Standards für Datenintermediäre, deren Vorga-

ben gegebenenfalls auch zur Nachahmung anregen. Die Europäische Union ist seit der 
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Datenschutz-Grundverordnung internationaler „standard setter“ für die Datenregulie-

rung (Hennemann 2020b) – und es ist deswegen mit Spannung zu erwarten, ob auch 

dieses legislative Produkt der Europäischen Union in andere legislative Märkte vordrin-

gen wird. 
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